
 

 

 
 

Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung 
der Heidelberger Druckmaschinen Aktiengesellschaft 

 
Heidelberg 

 
WKN 731400 

ISIN DE0007314007 
 
Wir laden hiermit die Aktionäre unserer Gesellschaft zu der am Freitag, den 23. 
Juli 2021 um 10:00 Uhr (MESZ) stattfindenden ordentlichen Hauptversammlung 
ein, die als virtuelle Hauptversammlung ohne physische Präsenz der Aktionäre 
oder ihrer Bevollmächtigten abgehalten wird. 
 
Die Hauptversammlung wird für Aktionäre, die sich form- und fristgerecht zur 
Hauptversammlung angemeldet und ihren Anteilsbesitz nachgewiesen haben, 
oder ihre Bevollmächtigten in voller Länge in Bild und Ton über das internetge-
stützte System unter 
 

www.heidelberg.com/hauptversammlung 
 

übertragen. Die Zugangsdaten für das internetgestützte System werden nach 
form- und fristgerechter Anmeldung zur Hauptversammlung und Nachweis des 
Anteilsbesitzes mit der Zugangskarte übersandt. 
 
Ort der Hauptversammlung im Sinne des Aktiengesetzes sind die Geschäfts-
räume der Gesellschaft, Gutenbergring, 69168 Wiesloch. Aktionäre oder ihre 
Bevollmächtigten (mit Ausnahme der von der Gesellschaft benannten Stimm-
rechtsvertreter) sind nicht berechtigt, physisch an der Hauptversammlung teil-
zunehmen. Aktionäre und ihre Bevollmächtigten werden gebeten, die beson-
deren Hinweise zur Teilnahme an der virtuellen Hauptversammlung über die 
Verfolgung der Bild- und Tonübertragung der Hauptversammlung sowie zur 
Ausübung des Stimmrechts (keine elektronische Teilnahme) und zu den Rech-
ten der Aktionäre in Abschnitt II. zu beachten. 
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I. Tagesordnung 
 
 
[…] 
 
 
7.  Beschlussfassung über die Vergütung der Aufsichtsratsmitglieder 
 

Nach dem durch das Gesetz zur Umsetzung der zweiten Aktionärsrechterichtli-
nie (ARUG II) neu gefassten § 113 Abs. 3 Satz 1 AktG ist alle vier Jahre über 
die Vergütung der Aufsichtsratsmitglieder ein Beschluss zu fassen. Ein die Ver-
gütung bestätigender Beschluss ist nach § 113 Abs. 3 Satz 2 AktG i. d. F. des 
ARUG II zulässig. 
 
Die Vergütung der Aufsichtsratsmitglieder der Heidelberger Druckmaschinen 
Aktiengesellschaft ist in § 16 der Satzung festgesetzt und wurde zuletzt am 26. 
Juli 2012 von der Hauptversammlung im Wege der Satzungsänderung be-
schlossen. Die in § 16 der Satzung der Gesellschaft festgelegte Vergütung für 
die Aufsichtsratsmitglieder ist nach Auffassung von Vorstand und Aufsichtsrat 
nach wie vor angemessen und soll unverändert bleiben. Die bisherige Vergü-
tungsregelung berücksichtigt insbesondere auch die Empfehlung und Anregung 
in Ziffer G.17 und G.18 des Deutschen Corporate Governance Kodex vom 16. 
Dezember 2019.  

 
§ 16 der Satzung lautet: 

 
„§ 16 

Aufsichtsratsvergütung 
 
(1) Jedes Mitglied des Aufsichtsrats erhält eine feste Vergütung von 
40.000,00 Euro. 
 

(2) Der Vorsitzende des Aufsichtsrats erhält das Dreifache, sein 
Stellvertreter das Zweifache der Vergütung nach Absatz 1. 
 

(3) Die Mitglieder des Präsidiums, des Prüfungsausschusses und 
des Ausschusses zur Regelung von Personalangelegenheiten des Vor-
stands erhalten für ihre Tätigkeit in diesen Ausschüssen eine zusätzliche 
Vergütung. Jedes Ausschussmitglied erhält für seine Teilnahme an einer 
Sitzung eines dieser Ausschüsse eine Vergütung von 1.500,00 Euro pro 
Sitzung. Der Vorsitzende des Prüfungsausschusses erhält eine Vergütung 
von 4.500,00 Euro pro Sitzung, der Vorsitzende des Präsidiums und der 
Vorsitzende des Ausschusses zur Regelung von Personalangelegenhei-
ten des Vorstands erhalten eine Vergütung von 2.500,00 Euro pro Sit-
zung. 
 

(4) Aufsichtsratsmitglieder, die nur während eines Teils des Ge-
schäftsjahres dem Aufsichtsrat angehört haben, erhalten eine im Verhält-
nis der Zeit geringere Vergütung. Die feste Vergütung ist nach Ablauf des 
Geschäftsjahres, die Vergütung für die Teilnahme an Ausschuss-
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Sitzungen gemäß Absatz 3 im Anschluss an die jeweilige Sitzungsteil-
nahme zahlbar. 
 

(5) Die Gesellschaft gewährt ferner jedem Mitglied des Aufsichtsrats 
für seine Teilnahme an einer Sitzung des Aufsichtsrats, an einer Sitzung 
der in Absatz 3 genannten Ausschüsse sowie einer vorbereitenden geson-
derten Sitzung der Mitglieder der Anteilseigner oder der Arbeitnehmer, so-
fern diese nicht am Tag der Aufsichtsratssitzung stattfinden, ein Sitzungs-
geld von 500,00 Euro. 
 
(6) Die Gesellschaft erstattet jedem Mitglied des Aufsichtsrats seine 
Auslagen im Rahmen seiner Tätigkeit als Mitglied des Aufsichtsrats. 
 
(7) Die Gesellschaft erstattet jedem Mitglied des Aufsichtsrats die 
von ihm aufgrund seiner Tätigkeit als Mitglied des Aufsichtsrats zu entrich-
tende Umsatzsteuer. 
 
(8) Die Aufgabenwahrnehmung der Mitglieder des Aufsichtsrats wird 
in die Deckung einer von der Gesellschaft abgeschlossenen Vermögens-
schadens-Haftpflichtversicherung einbezogen.“ 
 

Das Vergütungssystem für die Aufsichtsratsmitglieder ist gemäß §§ 113 Abs. 3 
Satz 3, 87a Abs. 1 Satz 2 AktG im Anschluss an den Beschlussvorschlag dar-
gestellt und über die Website der Gesellschaft unter www.heidel-
berg.com/hauptversammlung verfügbar. 

 
 

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, folgenden Beschluss zu fassen:  
 

„Die in § 16 der Satzung der Heidelberger Druckmaschinen Aktiengesellschaft 
festgelegte Vergütung der Aufsichtsratsmitglieder wird bestätigt und einschließ-
lich des nachfolgend dargestellten Vergütungssystems für die Aufsichtsratsmit-
glieder beschlossen.“ 

 
 

Vergütungssystem für die Mitglieder des Aufsichtsrats der Heidelberger 
Druckmaschinen Aktiengesellschaft 
 
Das Vergütungssystem für die Mitglieder des Aufsichtsrats der Heidelberger 
Druckmaschinen Aktiengesellschaft trägt der Verantwortung und dem Tätig-
keitsumfang der Aufsichtsratsmitglieder Rechnung. Der Aufsichtsrat leistet 
durch die ihm obliegende Überwachung der Geschäftsführung des Vorstands 
einen Beitrag zur Förderung der Geschäftsstrategie und zur langfristigen Ent-
wicklung der Gesellschaft. 
 
Die Mitglieder des Aufsichtsrats erhalten eine Festvergütung sowie Sitzungs-
gelder für die Sitzungen bestimmter Ausschüsse des Aufsichtsrats. Die durch 
die Ausübung ihres Amtes entstehenden Auslagen werden den Mitgliedern des 
Aufsichtsrats von der Gesellschaft erstattet. Darüber hinaus erstattet die Ge-
sellschaft jedem Mitglied des Aufsichtsrats die von ihm aufgrund seiner Tätigkeit 
als Mitglied des Aufsichtsrats zu entrichtende Umsatzsteuer. Durch die 
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Gewährung einer erfolgsunabhängigen Festvergütung sowie von Sitzungsgel-
dern für Ausschusssitzungen kann der Aufsichtsrat seine Aufgaben neutral und 
objektiv im Interesse der Gesellschaft wahrnehmen.  
 
Die Höhe der Vergütung der Mitglieder des Aufsichtsrats bemisst sich nach den 
Aufgaben des jeweiligen Mitglieds im Aufsichtsrat bzw. in seinen Ausschüssen. 
Die Mitglieder des Aufsichtsrats erhalten eine angemessene Vergütung, die in 
ihrer Struktur und Höhe die Anforderungen und Verantwortung des Amts sowie 
die zeitliche Belastung berücksichtigt. Der höhere zeitliche Aufwand des Auf-
sichtsratsvorsitzenden, des stellvertretenden Aufsichtsratsvorsitzenden sowie 
der Vorsitzenden und Mitglieder von Ausschüssen mit Ausnahme des Nominie-
rungsausschusses, des Strategieausschusses und des nach § 27 Abs. 3 Mit-
bestG zu bildenden Ausschusses werden angemessen berücksichtigt.  
 
Die Vergütung der Aufsichtsratsmitglieder wird bei der Heidelberger Druckma-
schinen Aktiengesellschaft in der Satzung festgelegt. Die Vergütung sowie das 
Vergütungssystem für den Aufsichtsrat werden von der Verwaltung regelmäßig 
überprüft. Maßgeblich sind dabei insbesondere die zeitliche Inanspruchnahme 
der Aufsichtsratsmitglieder sowie die von anderen, vergleichbaren Gesellschaf-
ten gewährten Aufsichtsratsvergütungen. Sofern Vorstand und Aufsichtsrat ei-
nen Anpassungsbedarf bei der Vergütung bzw. dem Vergütungssystem sehen, 
werden sie der Hauptversammlung einen entsprechenden Beschlussvorschlag 
unterbreiten; jedenfalls wird der Hauptversammlung spätestens alle vier Jahre 
ein Beschlussvorschlag über die Vergütung einschließlich des zugrundeliegen-
den Vergütungssystems unterbreitet.  
 
Die für die Vermeidung und Behandlung von Interessenkonflikten geltenden Re-
gelungen werden auch beim Verfahren zur Fest- und Umsetzung des Vergü-
tungssystems beachtet. 

 
 
[…) 


